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1. Der Regierungsrat genehmigt – unter Vorbehalt eines gleichlautenden 
Beschlusses des Regierungsrats des Kantons Basel-Landschaft – die 
vorgelegte Eignerstrategie für die Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) für 
die Periode 2023 bis 2026 mit Inkrafttreten per 1. Januar 2023.  

 
Begründung 
Die Steuerung der Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) basiert auf einer ge-
meinsamen Eignerstrategie der Regierungsräte von Basel-Stadt und Ba- 
sel-Landschaft. Diese ergänzt und konkretisiert die Vorgaben des Rheinha-
fenvertrags und entspricht den Richtlinien der Regierungsräte von Ba- 
sel-Stadt und Basel-Landschaft zur Public Corporate Governance (PCG). Die 
SRH-Eignerstrategie wurde überprüft und für die Periode 2023 bis 2026 ak-
tualisiert. Stärkere Berücksichtigung erfahren vor allem die Aspekte des Kli-
maschutzes und die nationale Funktion der SRH als wichtige Infrastruktur der 
Landesversorgung. 
 

                                                                                            
 

 


